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c) bei einem Binnenschiffahrtsfahrzeug die Ankunft in 
einem Hafengelder an einer Grenzstelle, je nach geogra
phischen Bedingungen und den Verträgen oder sonstigen 
Übereinkünften zwischen den beteiligten Staaten nach 
Artikel 92 oder auf Grund der im Ankunftsland gelten
den Gesetze und sonstigen Bestimmungen;

d) bei einem Eisenbahnzug oder Straßenfahrzeug die An
kunft an einen Grenzübergang.

„Gepäck“ die Gegenstände des persönlichen Gebrauchs 
eines Reisenden oder eines Besatzungsmitgliedes;

„Container (Fracht-Container)“ einen Transportbehälter,
a) der dauerhaft und deshalb wiederholt benutzbar ist;
b) der besonders dazu bestimmt ist, den Gütertransport mit 

einem oder mehreren Verkehrsmitteln ohne Umladen zu 
erleichtern;

c) der mit Vorrichtungen versehen ist, die seine bequeme 
Handhabung, insbesondere sein Umladen von'einem Ver
kehrsmittel auf ein anderes, gestatten;

d) der so gestaltet ist, daß er leicht gefüllt und entleert 
werden kann.

Fahrzeuge oder herkömmliche Verpackungen fallen nicht 
unter den Begriff „Container (Fracht-Container)“;

„Besatzung“ das Dienstpersonal eines Schiffes, eines Luft
fahrzeuges, eines Eisenbahnzuges, eines Straßenfahrzeuges 
oder eines sonstigen Verkehrsmittels;

„Tag“ einen Zeitabschnitt von vierundzwanzig Stunden;
„Transitraum“ ein in Verbindung mit einem Flughafen 

eingerichtetes besonderes Gebiet, das von der zuständigen 
Gesundheitsbehörde genehmigt ist, ihrer direkten Aufsicht 
untersteht und der Erleichterung des direkten Durchgangsver
kehrs und insbesondere der abgesonderten Unterbringung 
von Fluggästen und Besatzungsmitgliedern dient, die ihre 
Flugreise unterbrechen, ohne den Flughafen zu verlassen;

„Generaldirektor“ den Generaldirektor der Organisation;
„den Vorschriften unterliegende Krankheiten“ (quarantäne

pflichtige Krankheiten): Cholera einschließlich der El Tor- 
Cholera, Pest, Pocken einschließlich Variola minor (Alastrim) 
sowie Gelbfieber;

„Entwesung“ die Maßnahmen zur Vernichtung der Insekten, 
die Überträger menschlicher Erkrankungen sein können, in 
Schiffen, Luftfahrzeugen, Eisenbahnzügen, Straßenfahrzeugen 
oder sonstigen Beförderungsmitteln und in Containern;

„Epidemie“ die Ausbreitung einer den Vorschriften unter
liegenden Krankheit durch Vervielfältigung der Krankheits
fälle in einem Gebiet;

„Anlauf- bzw. Landeerlaubnis“ die Genehmigung für ein 
Schiff, einen Hafen anzulaufen, die Fahrgäste auszuschiffen 
und mit den üblichen Verrichtungen zu beginnen, oder für ein 
Luftfahrzeug, nach der Landung die Fluggäste aussteigen zu 
lassen und mit den üblichen Verrichtungen zu beginnen;

„Gesundheitsverwaltung“ die staatliche Behörde, die für 
das gesamte Hoheitsgebiet, auf das diese Vorschriften An
wendung finden, für die Durchführung der in den Vor
schriften vorgesehenen Gesundheitsmaßnahmen zuständig ist;

„Gesundheitsbehörde“ die für die Anwendung der nach 
diesen Vorschriften zugelassenen oder vorgeschriebenen ange
messenen Gesundheitsmaßnahmen in ihrem Bereich unmittel
bar zuständige Behörde;

„eingeschleppter Fall“ eine infizierte Person, die auf einer 
internationalen Reise eintrifft;

„Infektionsgebiet“ ein durch die Gesundheitsverwaltung, 
die die Krankheit in ihrem Land meldet, nach epidemiolo
gischen Prinzipien festgelegtes Gebiet, dessen Begrenzungen 
nicht den Verwaltungsgrenzen entsprechen müssen. Es ist der 
Teil ihres Hoheitsgebietes, in dem auf Grund der Bevölke
rungsmerkmale, der Bevölkerungsdichte und Bevölkerungs
bewegung und/oder des Überträgerpotentials und des Poten
tials an tierischen Krankheitsherden die Übertragung der 
gemeldeten Krankheit begünstigt werden könnte;

„infizierte Person“ eine Person, die an einer den Vorschrif
ten unterliegenden Krankheit leidet oder bei der sich später 
zeigt, daß sie mit einer solchen Krankheit inkubiert war;

„während des Fluges“ den Zeitabschnitt zwischen dem 
Schließen der Türen eines Luftfahrzeuges vor dem Start 
und dem öffnen der Türen nach der Landung;

„in Quarantäne“ den Zustand oder die Bedingungen, in dem 
oder unter denen eine Gesundheitsbehörde hinsichtlich eines 
Schiffes, Luftfahrzeuges, Eisenbahnzuges, Straßenfahrzeuges, 
sonstigen Beförderungsmittels oder Containers Maßnahmen 
durchführt, um die Ausbreitung von Krankheiten, Krank
heitsherden oder Krankheitsüberträgern von dem Quaran
täneobjekt aus zu verhüten;

„internationale Reise“
a) bei einem Schiff oder Luftfahrzeug eine Reise zwischen 

Häfen oder Flughäfen in den Hoheitsgebieten von mehr 
als einem Staat oder eine Reise zwischen Häfen oder 
Flughäfen im Hoheitsgebiet oder in den Hoheitsgebieten 
desselben Staates, wenn das Schiff oder Luftfahrzeug 
auf seiner Reise mit dem Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates in Berührung gekommen ist, jedoch nur hin
sichtlich dieser Berührung;

b) bei einer Person eine Reise, welche die Einreise in das 
Hoheitsgebiet eines Staates einschließt, das nicht das 
Hoheitsgebiet des Staates ist, in dem die Person die 
Reise an tritt;

„Absonderung“ im Zusammenhang mit einer Person oder 
Personengruppe, deren Absonderung von anderen Personen, 
mit Ausnahme des diensttuenden Gesundheitspersonals, in 
einer die Verbreitung der Infektion verhindernden Weise;

„ärztliche Untersuchung“ die Besichtigung und Überprü
fung eines Schiffes, Luftfahrzeuges, Eisenbahnzuges, Straßen
fahrzeuges oder sonstigen Beförderungsmittels oder Con
tainers und die vorläufige Untersuchung von Personen ein
schließlich der Prüfung der Impfbescheinigungen, jedoch aus
schließlich der regelmäßigen Überprüfung eines Schiffes zur 
Feststellung, ob eine Entrattung erforderlich ist;

„Organisation“ die Weltgesundheitsorganisation;
„Hafen“ einen See- oder Binnenhafen;
„Schiff“ ein auf einer internationalen Reise befindliches 

Seeschiff oder Binnenschiffahrtsfahrzeug;
„verdächtig, angesteckt zu sein“ ist eine Person, von der die 

Gesundheitsbehörde annimmt, daß sie der Ansteckung durch 
eine den Vorschriften unterliegenden Krankheit ausgesetzt 
war und für fähig gehalten wird, diese Krankheit zu ver
breiten ;

„verschleppter Fall“ eine infizierte Person, die in einem 
anderen Gebiet des Zuständigkeitsbereiches derselben Ge
sundheitsverwaltung angesteckt wurde;

„gültige Bescheinigung“ im Zusammenhang mit Impfungen 
eine Bescheinigung nach den Bestimmungen und dem Muster 
der Anlagen 2 oder 3.

T e i l  II
Meldungen und epidemiologische Auskünfte

Artikel 2
Für die Anwendung dieser Vorschriften anerkennt jeder 

Staat das Recht der Organisation, unmittelbar mit der Ge
sundheitsverwaltung seines Hoheitsgebietes oder seiner 
Hoheitsgebiete in Verbindung zu treten. Jede Meldung oder 
Auskunft der Organisation an die Gesundheitsverwaltung 
gilt als an den Staat gerichtet, und jede Meldung oder Aus
kunft der Gesundheitsverwaltung an die Organisation gilt 
als von dem Staat übermittelt.

Artikel 3
1. Jede Gesundheitsverwaltung erstattet der Organisation 

telegrafisch oder fernschriftlich binnen vierundzwanzig


